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Erster Teil 

Grundlagen 

§ 1 Einführung und Problemaufriß 

GratifIkationen, Jahressonderzahlungen, Jubiläumszuwendungen, Arbeitge-
berdarlehen, Wettbewerbsprämien und insbesondere Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung sind typische Erscheinungsformen des modernen Arbeitsver-
hältnisses. Sie haben gemeinsam, daß sie vom Arbeitgeber neben der gewöhnli-
chen Vergütung in Form der laufenden Bezüge (Lohn, Gehalt, Zulagen etc.) 
gezahlt werden; sie dienen nicht der unmittelbaren Abgeltung einer bestimmbaren 
Arbeitsleistung. Allgemein pflegt man diese Leistungen unter dem etwas unschar-
fen Sammelbegriff der betrieblichen Sozialleistungen zusammenzufassen 1. Auch 
wenn diese betrieblichen Sozialleistungen 2 aus freiwilligem Entschluß des Arbeit-
gebers erbracht werden, so stellen sie keine Schenkung dar. Sie sind direkte 
Zuwendungen in Form von Geld- oder Sachleistungen oder sonstige Vergünsti-
gungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mit Rücksicht auf das Bestehen 
des Arbeitsverhältnisses aus besonderem Anlaß gewährt 3. Ihr Rechtsgrund ist 
das Arbeitsverhältnis, diesem werden sie zugeordnet. Damit verbietet es sich, 
sie als unentgeltliche Zuwendungen aufzufassen. Betriebliche Sozialleistungen 
haben Entgeltcharakter, sie sind Arbeitsentgelt im weiteren Sinne 4• 

Die ,,Freiwilligkeit" der Leistung führt auch nicht dazu, daß der Arbeitgeber 
sich bei der Bemessung und Gewährung der Leistungen in einem rechts freien 
und damit unkontrollierbaren Bereich befIndet. Im Gegenteil, der Arbeitgeber 
unterliegt einer Rechtsbindung, und dies sowohl im Individualarbeitsrecht als 
auch im Betriebsverfassungsrecht. Für den Bereich des Individualarbeitsrechts 
sei hier nur auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und den Grundsatz der betriebli-
chen Übung hingewiesen. Im Betriebsverfassungsrecht wird die Gestaltungsfrei-
heit des Arbeitgebers über die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, insbeson-
dere über das Mitbestimmungsrecht nach § 87 BetrVG begrenzt. Nimmt nämlich 
der Arbeitgeber in einer nach § 87 BetrVG mitbestimmungspflichtigen Angele-

1 Vgl. nur lahnke, ZfA 1980,863 ff. (863). 
2 Weitere Beispiele siehe BAG, Beschl. v. 10.6.1986 - 1 ABR 65/84 -, AP Nr. 22 

zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung. 
3 Vgl. lahnke, ZfA 1980, 863 ff. (870). 
4 Vgl. nur Hess / Schlochauer / Glaubitz, BetrVG, § 87 Rdnr. 404; lahnke, ZfA 1980, 

863 ff. (870 f.); Richardi, ZfA 1976, 1 ff. (8mwN). 

2 Magula-Lösche 
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genheit eine Gestaltung ohne Zustimmung des Betriebsrats vor, so handelt er 
betriebsverfassungs widrig. Beteiligt der Arbeitgeber den Betriebsrat und kommt 
zwischen ihm und dem Betriebsrat keine Einigung zustande, so entscheidet die 
Einigungsstelle, deren Spruch die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat 
ersetzt, § 87 Abs. 2 BetrVG. 

Zentrale Bedeutung kommt im Recht der Mitbestimmung des Betriebsrats bei 
zusätzlichen betrieblichen Sozialleistungen des Arbeitgebers § 87 Abs. I Nr. 10 
BetrVG zu. Nach § 87 Abs. I Nr. 10 BetrVG hat der Betriebsrat, soweit eine 
gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in Fragen der betrieblichen 
Lohngestaltung, insbesondere der Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und 
der Einführung und Anwendung von Entlohnungsmethoden sowie deren Ände-
rung mitzubestimmen. Nach der herrschenden Auffassung in Rechtsprechung 
und Schrifttum hat dieser Mitbestimmungstatbestand den Charakter einer Gene-
ralklausel, so daß er nicht nur die unmittelbaren synallagmatischen Rechtsbezie-
hungen betrifft, also das Austauschverhältnis zwischen Leistung und Entgelt im 
engeren Sinne, sondern alle Formen der Vergütung aus Anlaß des Arbeitsverhält-
nisses, und zwar auch insoweit, als sie derzeit noch gar nicht bekannt sind 5• Es 
besteht daher heute im wesentlichen Einigkeit darüber, daß der "Lohn" bzw. die 
,,Entlohnung" iS von § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG Sonderformen der Vergütung, 
wie z. B. Jahressonderzahlungen, Gratifikationen, Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung, sofern sie nicht aus einem zweckgebundenen Sondervermögen 
erbracht werden, einschließen. Dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats steht 
nicht entgegen, daß es sich bei den meisten betrieblichen Sozialleistungen um 
sog. freiwillige Leistungen handelt. Die Freiwilligkeit der Leistung schließt das 
Mitbestimmungsrecht nicht aus; nach ständiger Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichts und nach der herrschenden Auffassung im Schrifttum muß ihr 
allerdings durch entsprechende Schranken des Mitbestimmungsrechts Rechnung 
getragen werden: Ob überhaupt finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
welchen Umfang sie haben, welcher Zweck mit ihnen verfolgt wird und welcher 
Personenkreis begünstigt werden soll, entzieht sich der Mitbestimmung des Be-
triebsrats 6• Bei den Leistungen der betrieblichen Altersversorgung entscheidet 

5 Vgl. nur BAG, Beschlüsse v. 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, - 3 ABR 137/73 
-, AP Nr. 1 und 2 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Besehl. v. 18.3.1976 - 3 
ABR 32/75 -, AP Nr. 4 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Urt. v. 4.5.1982-
3 AZR 1202/79 -, AP Nr.6 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Besehl. v. 
9.12.1980 - 1 ABR 80/77 -, AP Nr. 5 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; Dietz I 
Richardi, BetrVG, § 87 Rdnr. 515 f.; Fitting I Auffahrt I Kaiser I Heither, BetrVG, § 87 
Rdnr. 122; Galperin I Löwisch, BetrVG, § 87 Rdnr.218 e; GK-Wiese, BetrVG, § 87 
Rdnr. 319; Hess I Schlochauer I Glaubitz, BetrVG, § 87 Rdnr. 409. 

6 Vgl. nur BAG, Beschlüsse vom 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, - 3 ABR 137/ 
73 -, - 3 ABR 66/74 -, AP Nr. 1-3 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Besehl. 
v. 18.3.1976 - 3 ABR 32/75 -, AP Nr. 4 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; 
Besehl. v. 9.12.1980-1 ABR 80/77 -,APNr. 5 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; 
Dietz I Richardi, BetrVG, § 87 Rdnr. 520; Hess I Schlochauer I Glaubitz, BetrVG, § 87 
Rdnr. 445 ff.; Fitting I Auffahrt I Kaiser I Heither, BetrVG, § 87 Rdnr. 126 f. 
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der Arbeitgeber zudem noch mitbestimmungsfrei über die Versorgungsform 7. 

Mitzubestimmen hat der Betriebsrat nur über die Modalitäten der Leistungsge-
währung. Hierzu gehört insbesondere die Aufstellung des sog. Leistungs- bzw. 
Verteilungsplans 8• Im Rahmen der Mitbestimmung bei freiwilligen betrieblichen 
Sozialleistungen nach § 87 Abs. I Nr. 10 BetrVG hat der Betriebsrat nach herr-
schender Meinung auch ein Initiativrecht, kraft dessen er von sich aus an den 
Arbeitgeber herantreten kann, um eine Regelung herbeizuführen, und zu deren 
Erreichung er notfalls die Einigungsstelle anrufen kann. Das Initiativrecht soll 
allerdings nur in dem Umfang bestehen, in dem der Betriebsrat zur Mitbestim-
mung berechtigt ist 9• Der Betriebsrat kann den Arbeitgeber also nicht zwingen, 
zusätzliche Leistungen zu erbringen. Auch kann er durch Anrufung der Einigungs-
stelle weder eine Erhöhung des Leistungsumfangs noch eine Änderung der 
Zweckbestimmung einschließlich der abstrakten Abgrenzung der begünstigten 
oder zu begünstigenden Personen erreichen. Über die Einigungsstelle kann der 
Betriebsrat demnach die Erstellung eines bestimmten Leistungsplans bzw. die 
Änderung eines bereits bestehenden Leistungsplans nur insoweit erzwingen, als 
die mitbestimmungsfrei vorgegebenen Arbeitgeberentscheidungen nicht berührt 
werden 10. 

Diese Lehre von der Beschränkung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats, 
die in der Literatur 11 zuweilen mit dem zwar nicht ganz zutreffenden 12, aber 
doch recht plastischen Ausdruck "Topftheorie" bezeichnet wird, wirft Probleme 
auf, wenn bereits vertraglich begründete Ansprüche auf Sozialleistungen im 
Wege der Betriebsvereinbarung umstrukturiert werden sollen. Eine Änderung 
des Leistungsplans innerhalb der vom Arbeitgeber vorgegebenen Daten kann 
nämlich nur eine Umverteilung der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten 
Mittel innerhalb des abstrakt abgegrenzten Personenkreises sein. Verbesserungen 

7 Vg!. nur BAG, Beschlüsse vom 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, - 3 ABR 137/ 
73 -, - 3 ABR 66/ /74 -, AP Nr. 1- 3 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung. 

8 Vg!. nur BAG, Beschlüsse vom 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, - 3 ABR 137/ 
73 -, - 3 ABR 66/74 -, AP Nr. 1- 3 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Besch!. 
v. 9.12.1980 - 1 ABR 80/77 -, AP Nr. 5 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung; 
Dietz / Richardi. BetrVG, § 87 Rdnr. 521. 

9 Vg!. nur BAG, Beschlüsse v. 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, - 3 ABR 137/73 
-, - 3 ABR 66/74 -, AP Nr. 1-3 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; Besch!. 
v. 8.12.1981 - 1 ABR 55/79 -. AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG 1972 Prämie; Dietz / 
Richardi. BetrVG, § 87 Rdnr. 39, 42 und 449. 

10 Vg!. BAG, Besch!. v. 16.9.1986 - GS 1/82 -, DB 1987,383 ff. (387); Besch!. 
v. 12.6.1975 - 3 ABR 13/74 -, AP Nr. 1 zu § 87 BetrVG 1972 Altersversorgung; 
Dietz / Richardi. BetrVG, § 87 Rdnr. 523; Stege / Weinspach. BetrVG, § 87 Rdnr. 172 a. 

11 Vg!. nur Hanau. BB 1977,350 ff. (351); Fitting / Auffahrt / Kaiser / Heither. § 87 
Rdnr. 127; Jahnke. ZfA 1980, 863 ff. (893). 

12 Nicht völlig zutreffend ist dieser Ausdruck deshalb, weil nicht nur der Dotierungs-
rahmen, also der Topf, sondern auch die Abgrenzung des begünstigten Personenkreises 
sowie die Zweckbestimmung der Mitbestimmung des Betriebsrats entzogen sein sollen 
und diese zuletzt genannten Aspekte vom Begriff "Topftheorie" nicht hinreichend erfaßt 
werden. 
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